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Was wird gespeichert?
Nach dem Gesetz müssen die folgenden Daten sechs und dürfen maximal sieben Monate lang auf Vorrat
gespeichert werden:

1. Anbieter von Telefondiensten einschließlich Mobilfunk- und
Internet-Telefondiensten speichern

1. die Rufnummer oder andere Kennung des anrufenden und des angerufenen Anschlusses sowie im Falle
von Um- oder Weiterschaltungen jedes weiteren beteiligten Anschlusses

2. den Beginn und das Ende der Verbindung nach Datum und Uhrzeit unter Angabe der zugrunde liegenden
Zeitzone

3. in Fällen, in denen im Rahmen des Telefondienstes unterschiedliche Dienste genutzt werden können,
Angaben zu dem genutzten Dienst

4. im Fall mobiler Telefondienste ferner:

die internationale Kennung für mobile Teilnehmer für den anrufenden und den angerufenen Anschluss
die internationale Kennung des anrufenden und des angerufenen Endgerätes
die Bezeichnung der durch den anrufenden und den angerufenen Anschluss bei Beginn der
Verbindung genutzten Funkzellen
im Fall im voraus bezahlter anonymer Dienste auch die erste Aktivierung des Dienstes nach Datum,
Uhrzeit und Bezeichnung der Funkzelle

5.  im Fall von Internet-Telefondiensten auch die Internetprotokoll-     Adresse des anrufenden und des
angerufenen Anschlusses  

2. Das gilt entsprechend bei der Übermittlung einer Kurz-, Multimedia- oder ähnlichen Nachricht; 
hierbei sind die Zeitpunkte der Versendung und des Empfangs der Nachricht zu speichern.

3. Anbieter von Diensten der elektronischen Post (E-Mail) speichern

1. bei Versendung einer Nachricht die Kennung des elektronischen Postfachs und die Internetprotokoll-
Adresse des Absenders sowie die Kennung des elektronischen Postfachs jedes Empfängers der Nachricht,



2. bei Eingang einer Nachricht in einem elektronischen Postfach die Kennung des elektronischen Postfachs
des Absenders und des Empfängers der Nachricht sowie die Internetprotokoll-Adresse der absendenden
Telekommunikationsanlage,

3. bei Zugriff auf das elektronische Postfach dessen Kennung und die Internetprotokoll-Adresse des
Abrufenden,

4. die Zeitpunkte der in den Nummern 1 bis 3 genannten Nutzungen des Dienstes nach Datum und Uhrzeit
unter Angabe der zugrunde liegenden Zeitzone.

4. Anbieter von Internetzugangsdiensten speichern

1. die dem Teilnehmer für eine Internetnutzung zugewiesene Internetprotokoll-Adresse

2. eine eindeutige Kennung des Anschlusses, über den die Internetnutzung erfolgt

3. den Beginn und das Ende der Internetnutzung unter der zugewiesenen Internetprotokoll-Adresse nach
Datum und Uhrzeit unter Angabe der zugrunde liegenden Zeitzone

5. Wer Telekommunikationsdienste erbringt und hierbei die nach Maßgabe dieser Vorschrift zu 
speichernden Angaben verändert, ist zur Speicherung der ursprünglichen und der neuen Angabe 
sowie des Zeitpunktes der Umschreibung dieser Angaben nach Datum und Uhrzeit unter Angabe der 
zugrunde liegenden Zeitzone verpflichtet.

6. Anbieter von Mobilfunknetzen für die Öffentlichkeit speichern zu den Bezeichnungen der 
Funkzellen Daten, aus denen sich die geografische Lage der jeweiligen Funkzelle sowie die 
Hauptstrahlrichtung der Funkantenne ergibt.
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